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Leitsätze der Redaktion:

1. Eine Art „Sperrwirkung“ für nicht hinreichend wahrscheinliche zukünftige Entwicklungen dürfte § 13 Abs. 1
Satz 3 WpHG a. F. nicht entfalten. Dies schon deshalb, weil es bei den einschlägigen Sachverhalten regelmäßig
nicht „das eine zukünftige Ereignis“ gibt, sondern stets viele verschiedene Ausgänge denkbar sind.
2. Die sog. Aufdeckungswahrscheinlichkeit ist im Rahmen der Prüfung der Kursrelevanz gem. § 13 Abs. 1
Satz 1 WpHG a. F. ohne Relevanz; vielmehr ist zu unterstellen, dass die betreffenden Umstände öffentlich
bekannt geworden sind.
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